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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1962

Norm

EO §7 Bc

Rechtssatz

Daß der Verp1ichtete im Exekutionstitel mit dem Zusatz "Firma" enthalten ist, hindert nicht die Bewilliguung und

Fortsetzung der Exekution gegen ihn, wenn dem Bewilligungsgericht nachgewiesen ist, daß es sich nur um eine

offenbare unrichtige Bezeichnung mit dem Wort "Firma" handelt.
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